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Antrag auf Erlass eines Feststellungsbescheids (gem. § 8 LHGebG) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit beantrage ich den Erlass eines Feststellungsbescheids um ein Darlehen bei der  
L-Bank erhalten zu können: 

Name, Vorname: ........................................................................................................................  

Matrikelnummer:...................................... Geburtsdatum:.............................................  

Telefon/E-Mail: ...........................................................................................................................  
(freiwillige Angabe) 

Der Feststellungsbescheid wird nach den der Universität Stuttgart vorliegenden Daten er-
stellt.  
Für folgende Sachverhalte benötigen wir noch zusätzliche Angaben und Nachweise: 

1. Darlehensberechtigung 
Ich bin direkte/r Familienangehörige/r (Ehepartner/in oder unterhaltsberechtigtes 
Kind) eines EU-/EWR-Bürgers (einschließlich Deutschland).  
Wenn ja, legen Sie bitte einen Nachweis über Ihre Familienzugehörigkeit (Familien-
stammbuch oder Pass), den Nachweis der Staatsangehörigkeit Ihres Familienmitglieds 
(aus der EU/dem EWR) sowie eine gültige Aufenthaltsgenehmigung vor. 

Ja  
 

2. Darlehensdauer 
Ich habe ein Kind, das mittlerweile über 8 Jahre alt ist, während meiner bisheri-
gen Studienzeit erzogen und gepflegt, bisher keine Befreiung von der Langzeit-
studiengebühr beantragt und beantrage daher die Erhöhung meiner Darlehens-
bezugsberechtigung. 
Wenn ja, legen Sie bitte die Geburtsurkunde (oder andere Nachweise über die Erzie-
hungsberechtigung) und einen Meldenachweis über die häusliche Gemeinschaft mit 
Ihrem Kind vor.  

Ja  

 
 
 
................................................... .......................................................................   
Ort, Datum  Unterschrift 

Rechtsgrundlage und Hinweise:  
Sie werden gemäß § 14 Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg darauf hingewiesen, dass die in Ihrem Antrag gemach-
ten Angaben (personenbezogene Daten) im Studiensekretariat erfasst und maschinell verarbeitet werden. Auf schriftliche An-
forderung beim Studiensekretariat erhalten Sie einen vollständigen Auszug der über Sie gespeicherten Daten. Sie haben das 
Recht auf Berichtigung fehlerhafter Daten (§ 22 LDSG). 


